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Daten fiir den Monat Juli 2026

Steuertermine
Falligkeit:
e USt, LSt=10.7.2026

Uberweisungen (Zahlungsschonfrist):
e USt, LSt=13.7.2026

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spatestens drei Tage vor dem
Falligkeitstag vorliegen!

Beitrdge Sozialversicherung
Falligkeit Beitrage 7/2026 = 29.7.2026

Verbraucherpreisindex
(Veranderung gegeniiber Vorjahr)
4/25 9/25 12/25 4/26
+21% | +24% | +18% | +29%




Fur alle Steuerpflichtigen

Fragen und Antworten zur Aktivrente

Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn
seit 2026 bis zu 2.000 EUR im Monat steuerfrei erhalten (es fallen aber weiterhin
Sozialabgaben an). Zu dieser sogenannten Aktivrente hat das Bundesfinanzministerium nun
einen Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) verdffentlicht (Stand: 16.3.2026, abrufbar unter:
www.iww.de/s15439). Dabei werden sowohl Fragen fiir Arbeitnehmer als auch Sonderfragen
fiir Arbeitgeber beantwortet.

Reform der privaten Altersvorsorge und E-Auto-Pramie
beschlossen — Entlastungspramie gescheitert

Die steuer- und beitragsfreie Entlastungspramie von bis zu 1.000 EUR ist am 8.5.2026
tiberraschend im Bundesrat gescheitert. Zugestimmt hat der Bundesrat demgegentber der
Reform der privaten Altersvorsorge. Darliber hinaus ist auf eine staatliche Pramie hinzuweisen,
die Privatpersonen erhalten, wenn sie ein neues E-Auto kaufen. Grund genug fiir einen Uberblick.

Entlastungspramie

Um die Folgen des Iran-Kriegs abzumildern, hat die Bundesregierung eine Entlastungspramie auf
den Weg gebracht. Danach sollen Arbeitgeber (freiwillig) eine Entlastungspramie von bis zu
1.000 EUR an ihre Beschaftigten zahlen kénnen — und zwar steuer- und sozialabgabenfrei.
Voraussetzung: Die Zahlung muss zuséatzlich zum Arbeitslohn gewahrt werden. Sie darf also
insbesondere nicht im Wege einer Entgeltumwandlung finanziert werden.

Am 8.5.2026 stand die Entlastungspramie nun beim Bundesrat auf der Tagesordnung. Eine
Zustimmung galt als sicher. Doch die Lander verweigerten die Zustimmung. Der Hauptkritikpunkt:
Die Lander beklagten, dass der Bund mit dem Gesetz fiir Steuerausfalle sorge, ohne diese
auszugleichen. Sie und die Kommunen missten den Groldteil der Kosten tragen.

Beachten Sie — Damit ist die Entlastungspramie vorerst gescheitert. Derzeit ist offen, ob das
Vorhaben weiterverfolgt wird oder alternative Entlastungen angestrebt werden.

Pramie fiir den Kauf eines E-Autos

Die neue E-Auto-Foérderung unterstitzt Privatpersonen beim Kauf oder beim Leasing eines
erstmals im Inland zugelassenen Neufahrzeugs der EU-Fahrzeugklasse M1 mit rein
batterieelektrischem Antrieb oder bestimmten Fahrzeugen mit extern aufladbarem Hybridantrieb
(Plug-in-Hybride sowie Range-Extender).

Die festgelegte Einkommensgrenze liegt bei maximal 80.000 EUR zu versteuerndem
Haushaltsjahreseinkommen. Die Einkommensgrenze verschiebt sich fiir bis zu zwei Kinder
(unter 18 Jahren) um 5.000 EUR je Kind nach oben. Sie liegt bei Familien mit zwei oder mehr
Kindern damit bei maximal 90.000 EUR zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen.

Forderfahig sind Fahrzeuge, die nach dem 1.1.2026 neu zugelassen werden. Férderantrage
sind voraussichtlich erstmals im Laufe des Mai 2026 online mdglich. Die Férderung kann
riickwirkend beantragt werden. Entscheidend ist das Datum der Neuzulassung nach dem
1.1.2026. Die Férderhohe ist gestaffelt und kann bis zu 6.000 EUR betragen.



Beachten Sie — Diese und weitere interessante Aspekte hat das Bundesumweltministerium
zusammengestellt (,Fragen und Antworten zur E-Auto-Férderung®, Stand: 14.4.2026; abrufbar
unter: www.iww.de/s15016).

Reform der privaten Altersvorsorge

Eine neue staatliche Forderung der privaten Altersvorsorge wird die bisherige ,,Riester-
Rente“ bzw. das ,,Riester-Sparen” ersetzen. Das Bundesfinanzministerium hat hierzu u. a. die
nachfolgenden Ausfiihrungen gemacht (,,Fragen und Antworten zur Reform der geférderten
privaten Altersvorsorge“, Stand: 5.5.2026, abrufbar unter: www.iww.de/s15370).

Ein wichtiger Punkt vorab: Fir Riester-Vertréage, die vor dem 1.1.2027 abgeschlossen wurden
bzw. werden, gilt ein Bestandsschutz. Sparer konnen ihren bestehenden Riester-Vertrag also
wie gewohnt und mit der bisherigen steuerlichen Forderung weiterfihren.

Es wird zwei unterschiedliche Produktkategorien zur Auswahl geben: Altersvorsorgedepots
(inklusive Standarddepot) und Garantieprodukte. Dariiber hinaus kénnen weiterhin Produkte
zur Tilgungsférderung im Rahmen der Eigenheimrenten-Férderung abgeschlossen werden.

Welche Variante im Einzelfall geeignet ist, hangt insbesondere von den individuellen Praferenzen
ab. So durfte sich beispielsweise fiir risikoaverse Anleger méglicherweise ein
Garantieprodukt eignen. Garantieprodukte beinhalten feste Zusagen, welcher Betrag zu Beginn
der Auszahlungsphase mindestens erreicht wird (80 oder 100 % der eingezahlten Betrage).

Beachten Sie — Die neuen Produkte kénnen von den Anbietern von Altersvorsorgevertragen ab
dem 1.1.2027 angeboten werden.

Die bisherige Fordersystematik mit einer Steuerfreistellung der Beitrdge in der Ansparphase
und einer nachgelagerten Besteuerung der Leistungen in der Auszahlungsphase wird
beibehalten.

Allerdings wird die Berechnung der Zulage kiinftig beitragsproportional und damit einfacher
erfolgen. Das heil}t:
e Sparer erhalten bis zu einem jahrlichen Eigenbeitrag von 360 EUR fiir jeden
gesparten EUR vom Staat 50 Cent als Grundzulage.
o Fur weitere 1.440 EUR, die sie jahrlich sparen (d. h. von 361 EUR bis 1.800 EUR),
erhalten sie 25 Cent pro gespartem EUR.

Fiir jedes Kind erhalt ein Elternteil zuséatzlich eine Kinderzulage von 100 % auf jeden
eingezahlten EUR. Der Hochstbetrag von 300 EUR pro Kind wird bei einem jahrlichen
Eigenbeitrag von 300 EUR erreicht.

Beachten Sie — Die bisherige Berechnung des einkommensabhéngigen
Mindesteigenbeitrags entfallt mit Einflhrung der beitragsproportionalen Zulage.

Die Beitrage und der Zulagenanspruch (Grund- und Kinderzulage) kénnen wie bisher als
Sonderausgaben in der Einkommensteuererklarung geltend gemacht werden. Das Finanzamt
prift dann, ob dem Sparer bzw. dem Steuerpflichtigen ein noch liber den Zulagenanspruch
hinausgehender Steuervorteil zusteht.



Zudem wird der forderberechtigte Personenkreis erweitert: Auch selbststéndig
Erwerbstatige, die Einkiinfte nach § 15 (,Gewerbetreibende®) oder § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des
Einkommensteuergesetzes erzielen und eine Steuererklarung abgegeben haben, sowie
Pflichtmitglieder in einer berufsstindischen Versorgungseinrichtung sind kinftig
grundsatzlich unmittelbar forderberechtigt.

Quelle — Steuerfreie Entlastungspramie: BR-Drs. 223/26 (B) vom 8.5.2026; E-Autos:
Bundesumweltministerium: ,Fragen und Antworten zur E-Auto-Férderung®, Stand: 14.4.2026;
Altersvorsorgereformgesetz: BMF: ,Fragen und Antworten zur Reform der geférderten privaten
Altersvorsorge*, Stand: 5.5.2026; BR-Drs. 206/26 (B) vom 8.5.2026

Warnung vor gefalschten E-Mails (Phishing)

Das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz (BMJV) hat kurzlich darauf
hingewiesen, dass verstarkt betriigerische E-Mails versendet werden, die den Anschein
erwecken, vom BMJV oder vom Bundesamt fir Justiz (BfJ) zu stammen.

Diese Schreiben sind haufig falschlicherweise mit ,,Staatssekretérin” unterzeichnet. Zudem
werden das Logo des BMJV sowie der Flaggenstab missbrauchlich verwendet. Die Betriiger
nutzen oft Vorwande wie angebliche BuBgelder, ausstehende Zahlungen oder dringende
gerichtliche Vorladungen, um den Adressaten zum Klicken auf Links oder zum Offnen von
Dateianhangen zu bewegen.

Das BMJV betont, dass es niemals per E-Mail zur Zahlung von Geldbetragen auffordert.
Offizielle Bescheide werden in der Regel postalisch zugestellt. Des Weiteren soll bei E-Mails
auf die Absenderadresse geachtet werden, die auf @bmijv.bund.de endet.

Beachten Sie — Betroffene sollten auf keine Links klicken, keine Anhange 6ffnen und keine
personlichen Daten oder Bankverbindungen eingeben.

Quelle — BMJV: ,Achtung! Aktuelle Warnung vor gefalschten E-Mails (Phishing)*, verdffentlicht am
18.2.2026

Fur Unternehmer

Gewinngrenze fur Investitionsabzugsbetrag umfasst
auBerbilanzielle Korrekturen

Die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags nach § 7g des
Einkommensteuergesetzes (EStG) setzt u. a. voraus, dass eine Gewinngrenze nicht
tiberschritten wird. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass bei der Ermittlung bzw. der
Bestimmung der Gewinngrenze auch auBerbilanzielle Korrekturen zu berticksichtigen sind.

Hintergrund: Fir die kiinftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder
Herstellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgiitern des Anlagevermoégens konnen
bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten gewinnmindernd
abgezogen werden. Da der Gesetzgeber durch diese Steuerstundungsmaglichkeit vor allem
Investitionen von kleinen und mittleren Betrieben erleichtern will, darf der Gewinn

200.000 EUR nicht iiberschreiten.



Fraglich war nun, wie der Gewinn definiert ist (gilt der reine Bilanzgewinn oder sind auch
auBerbilanzielle Korrekturen zu bericksichtigen)?

Sachverhalt

Der Inhaber eines Betriebs fir Garten- und Landschaftsbau machte in seiner Gewinnermittlung
einen Abzugsbetrag nach § 7g EStG geltend, den das Finanzamt aber nicht beriicksichtigte. Es
vertrat die Auffassung, der Gewinn i. S. des § 7g Abs. 1 S. 2 EStG betrage mehr als

200.000 EUR. Denn es kam nach der auf3erbilanziellen Hinzurechnung der Gewerbesteuer auf
einen Uber dem Grenzbetrag liegenden Gewinn. Diese Ansicht wurde nun vom Bundesfinanzhof
bestatigt.

Der Bundesfinanzhof hat seine Entscheidung u. a. wie folgt begriindet: Die Gewinngrenze richtet
sich nach dem steuerlichen Gewinn i. S. von § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG. AuBerbilanzielle
Korrekturen sind zu beriicksichtigen.

Quelle — BFH-Urteil vom 1.10.2025, Az. X R 16, 17/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 253060

Riickstellungen flir ein Vorruhestandsmodell

Fir Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Vorruhestandsmodell kann nach Ansicht des
Bundesfinanzhofs die Bildung einer Riickstellung fir ungewisse Verbindlichkeiten zulassig
sein.

Sachverhalt

Bestimmte FUhrungskrafte konnten ein Vorruhestandsmodell wahlen, wonach sie sich fur bis zu
drei Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze bei Fortzahlung von 70 % der Bruttovergutung
von der Arbeitsleistung freistellen lassen konnten. Dies setzte voraus, dass die Dauer des
Anstellungsvertrags bei Erreichen der Regelaltersgrenze mind. 25 Jahre betrug und vor Beginn
der Freistellung eine Vereinbarung geschlossen wurde. Die hierfiir gebildete Riickstellung
erkannte das Finanzamt nur bezogen auf die Arbeithnehmer an, mit denen am Bilanzstichtag
bereits eine gesonderte Freistellungsvereinbarung getroffen worden war. Der Bundesfinanzhof
sah das anders.

Eine Rickstellung kann auch fiir Arbeitnehmer gebildet werden, mit denen am Bilanzstichtag
zwar noch keine Freistellungsvereinbarung bestand und die sich noch nicht in der
Freistellungsphase befunden haben, die aber nach dem Anstellungsvertrag einen Anspruch
hatten. Zur Riickstellungshohe: Durch die wahrend der Freistellung zu zahlende Vergiitung
wird die Arbeitsleistung wahrend der gesamten Beschiftigungsdauer abgegolten. Daher ist
der voraussichtliche Erfiillungsbetrag auf den Zeitraum von der Aufnahme des
Dienstverhaltnisses bis zum planméaRBigen Beginn der Freistellung zu verteilen.

Nun ist wieder das Finanzgericht Dusseldorf gefragt. Es muss vor allem Feststellungen treffen zu
einem eventuell zu beriicksichtigenden Fluktuationsabschlag.

Quelle — BFH-Urteil vom 5.2.2026, Az. IV R 11/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 253288; BFH, PM Nr.
21/26 vom 2.4.2026

Viele Mangel bei Kassenkontrollen

Das Finanzministerium Baden-Wirttemberg (Mitteilung vom 7.4.2026) hat darauf hingewiesen,
dass bei gezielten Aktionstagen (zwischen dem 23. Februar und dem 27. Marz 2026)

162 Betriebe kontrolliert wurden (darunter befanden sich Barber-Shops, Tattoo- und
Nagelstudios). Das Ergebnis: Mehr als jede zweite iiberpriifte Kasse wies
UnregelmaBigkeiten auf.




Hintergrund: Kassen-Nachschauen finden ohne Ankiindigung statt. Die Prifer kommen
wahrend der Offnungszeiten in das Geschaft und kontrollieren u. a., ob alle Vorgénge korrekt in
die Kasse eingegeben und Belege erstellt wurden. Fallen dabei gréRere Fehler auf, kann eine
Betriebsprifung eingeleitet werden.

Vorsteuerabzug: Urteil des Europaischen Gerichts wird uberpruft

Das Europaische Gericht hat mit einer Entscheidung fir Aufregung gesorgt, wonach einem
Unternehmer der Vorsteuerabzug (abweichend von den bisherigen Regeln) mitunter friiher
zusteht. Dies sieht der erste Generalanwalt beim Europaischen Gerichtshof aber kritisch und hat
eine Uberpriifung vorgeschlagen. Am 26.3.2026 (C-167/26 RX) hat der Européische Gerichtshof
nun entschieden, das Urteil hinsichtlich des maRgeblichen Zeitpunkts fiir die Berechtigung
zum Vorsteuerabzug zu liberpriifen. Es bleibt also spannend.

Fur Arbeitgeber

Zur Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen

Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Corona-Sonderzahlungen sind bzw. waren auch bei
Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steuerfrei. Die Zahlungen mussten
vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise
gewahrt werden. Eine konkrete (individuelle) Belastung der beglinstigten Arbeitnehmer durch
die Corona-Krise war nicht erforderlich.

Hintergrund

In der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 konnten Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter eine
steuerfreie Corona-Pramie bis zu 1.500 EUR zahlen.

Dies setzte nach § 3 Nr. 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG) aber voraus, dass die
Pramie zuséatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird.

Sachverhalt

Ein Arbeitgeber zahlte seinen Arbeitnehmern im Streitjahr 2020 wie auch in den Vorjahren (auf
freiwilliger Basis) Urlaubsgeld und zum Jahresende einen Bonus. Im Streitjahr kirzte er das
Urlaubsgeld und die Bonuszahlung um die Halfte. Er glich die Kirzungen jedoch insoweit aus, als
er den Arbeitnehmern wegen der ,ungewdhnlichen Corona-Zeit“ zusatzlich zwei gesondert
ausgewiesene Corona-Sonderzahlungen in entsprechender Héhe steuerfrei gewahrte. Im
Ergebnis erhielten die Arbeitnehmer somit hdhere Nettobetrége als in den Vorjahren ausgezahlt.

Das Finanzamt vertrat allerdings die Auffassung, dass die Corona-Sonderzahlungen zu Unrecht
steuerfrei ausgezahlt wurden. Es sei nicht ersichtlich, dass die Sonderzahlung fir die besondere
Arbeitssituation in der Corona-Zeit erfolgt sei. Der Arbeitgeber habe einen Teil des
versprochenen steuerpflichtigen Urlaubsgeldes sowie der steuerpflichtigen Bonuszahlung nur
deshalb in eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung umgewandelt, um eine hohere
Nettoauszahlung zu erreichen. Die als Corona-Sonderzahlung ausgewiesenen Zahlungen seien
daher von dem Arbeitgeber nachzuversteuern. Dies sah der Bundesfinanzhof jedoch anders.

Fir die Steuerfreiheit genlgt es, wenn die Corona-Sonderzahlung vom Arbeitgeber (wie im
Streitfall) zweckbestimmt zur Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewahrt
wurde. Eine konkrete (individuelle) Belastung des Arbeitnehmers war nicht erforderlich.




Die Corona-Sonderzahlung wurde auch zusétzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbracht. Denn freiwillige Leistungen (wie im Streitfall das Urlaubsgeld und die Bonuszahlung)
gehdren nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Deshalb ist es unschadlich, wenn der
Arbeitgeber eine freiwillige Zusatzleistung (hier: Corona-Sonderzahlung) auf eine andere
freiwillige Zusatzleistung (hier: Urlaubsgeld/Bonuszahlung) anrechnet bzw. letztere durch
Umwandlung einer anderen Zweckbestimmung zufiihrt.

Quelle — BFH-Urteil vom 21.1.2026, Az. VI R 25/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 253857; BFH, PM Nr.
26/26 vom 7.5.2026

Fur Arbeitnehmer

Keine ermafigte Besteuerung: Kapitalauszahlung aus betrieblicher
Altersversorgung

Ist bei einer betrieblichen Altersversorgung ein Wahirecht zwischen Verrentung und
Kapitalauszahlung vorgesehen und entscheidet sich der Steuerpflichtige nach Ablauf des
Vertrags fir eine einmalige Auszahlung des Kapitals, stellt sich die Frage, ob hier die
ermaligte Besteuerung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) greift
(,Vergltung fir mehrjahrige Tatigkeit“). Nachdem sich zuletzt mehrere Finanzgerichte mit dem
Merkmal der ,,AuBerordentlichkeit” beschaftigt hatten, hat nun der Bundesfinanzhof
entschieden, dass in derartigen Féllen regelméRig keine auBerordentlichen Einkiinfte
vorliegen.

Sachverhalt

2005 schloss der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer fiir die Steuerpflichtige als versicherte
Person eine Direktversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung ab. Die aus einer
Entgeltumwandlung stammenden Beitrage wurden nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei belassen.
Nach den Versicherungsbedingungen hatte die Steuerpflichtige einen Anspruch auf eine
lebenslange monatliche Rente ab dem 1.4.2019. Sie konnte aber auch die Auszahlung in Form
einer einmaligen Kapitalleistung wahlen. Dieses Kapitalwahlrecht, das die Steuerpflichtige
ausulbte, war (abgesehen vom Erreichen des vertraglich vereinbarten Termins) an keine weiteren
Voraussetzungen geknipft.

Das Finanzamt besteuerte die Kapitalzahlung in voller Héhe als Einkinfte nach § 22 Nr. 5

S. 1 EStG mit dem Regelsteuersatz. Die Steuerpflichtige begehrte jedoch die Anwendung des
ermafigten Steuersatzes nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 EStG (aulderordentliche Einklinfte
aus Vergutungen fir mehrjahrige Tatigkeiten) — jedoch zu Unrecht, wie das Finanzgericht
Minster und nun auch der Bundesfinanzhof entschieden haben.

Die ermaRigte Besteuerung scheiterte an der AuBerordentlichkeit der Einkiinfte. In § 34
Abs. 2 EStG werden Fallgruppen flir mégliche au3erordentliche Zahlungen angegeben. Die
Formulierung ,Als auBerordentliche Einkiinfte kommen nur in Betracht® zeigt, dass sich die
Fallgruppen erst als auBerordentlich qualifizieren miissen.

In seiner neueren Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof verstarkt das Merkmal der
tatsachlichen Atypik herangezogen. Danach ist es fir die Anwendung des § 34 Abs. 2

Nr. 4 EStG entscheidend, ob die eingetretene Zusammenballung von Einkiinften (hier: die
Kapitalzahlung anstelle laufender Leistungen) fir den betreffenden Lebens-, Wirtschafts- und
Regelungsbereich atypisch ist.




Um eine Einschatzung zur Atypik zu erhalten, hatten einige Finanzgerichte in vorangegangenen
Verfahren statistisches Material erhoben. Die Feststellungen gentigen zwar nicht den Kriterien,
die an reprasentative statistische Erhebungen zu stellen sind (unzureichende
Datengrundlagen). Dennoch deuten die Ergebnisse in keiner Weise darauf hin, dass ein
bestehendes Kapitalwahlrecht bei Altersvorsorgeprodukten nur in sehr seltenen und daher in
atypischen Einzelfallen ausgeiibt wird.

Quelle — BFH-Urteil vom 30.10.2025, Az. X R 25/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252381

Haftungsausschluss

Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die
Komplexitat und der standige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und
Gewahr auszuschlieBen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persénliche Beratung.




	Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 06/2026:
	Für alle Steuerpflichtigen
	Fragen und Antworten zur Aktivrente
	Reform der privaten Altersvorsorge und E-Auto-Prämie  beschlossen – Entlastungsprämie gescheitert
	Warnung vor gefälschten E-Mails (Phishing)
	Für Unternehmer
	Gewinngrenze für Investitionsabzugsbetrag umfasst außerbilanzielle Korrekturen
	Rückstellungen für ein Vorruhestandsmodell
	Viele Mängel bei Kassenkontrollen
	Vorsteuerabzug: Urteil des Europäischen Gerichts wird überprüft
	Für Arbeitgeber
	Zur Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen
	Für Arbeitnehmer
	Keine ermäßigte Besteuerung: Kapitalauszahlung aus betrieblicher Altersversorgung

